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I. Vorbemerkungen

Wie bereits die Erklärung des Landesrates vom 16. 2. 19181, den unabhängigen Staat
Litauen (Lietuva) auf demokratischen Grundlagen wiederherzustellen, an das frühere
Großherzogtum Litauen anknüpfte, so betont auch der Akt des Obersten Sowjets Litau-
ens zur Wiederherstellung des litauischen Staates vom 11. 3. 19902 die Kontinuität
und Identität der gegenwärtigen Republik Litauen (Lietuvos Respublika) mit derjeni-
gen der Zwischenkriegszeit, indem er die Unabhängigkeitserklärung von 1918 für fort-
geltend erklärt. Mit diesen Daten verbindet Litauen jeweils sein Wiederentstehen als
zwischenzeitlich nur vorübergehend handlungsunfähiges Völkerrechtssubjekt, und
dementsprechend wird auch die Staatskontinuität in der Präambel der Verfassung
vom 25. 10. 19923 hervorgehoben, ausgehend davon, dass der Anschluss an die Sowjet-
union im Jahre 1940 nur als völkerrechtswidrige Annexion gewertet werden kann und
nichtig ist4. Somit galten völkerrechtliche Verträge Litauens aus der Zwischenkriegszeit
grundsätzlich fort, wohingegen solche der Sowjetunion für Litauen keine Wirkung ent-
falten konnten5.

Litauen ist nach der Verfassung vom 25. 10. 1992 ein Zentralstaat mit der Hauptstadt
Wilna (litauisch Vilnius)6. Der vom Volk nach Art 78 ff der Verfassung auf fünf Jahre
gewählte Präsident ernennt den Ministerpräsidenten, dessen Regierung aber der Bestä-
tigung durch das nach Art 55 ff Verf auf vier Jahre gewählte Parlament (Seimas) bedarf.
Von dessen 141 Abgeordneten werden 71 als Direktkandidaten und 70 im Verhältnis-
wahlrecht bestimmt, wobei das Wahlgesetzbuch vom 19. 7. 20227 in Art 168 Abs 2 Ziff 2
ebenso wie die früheren Regelungen Sperrklauseln von fünf Prozent für Landeslisten
und sieben Prozent für Listenverbindungen vorsieht. Gesetze können nach Art 9 Verf
und dem diesen ergänzenden Gesetz8 auch durch Volksabstimmungen verabschiedet
werden. Seit dem 1. 1. 2014 werden Gesetze durch Aufnahme in das Register der Rechts-
akte bekanntgemacht, das im Internet zugänglich ist9. Die Regierung übt die ausfüh-
rende Gewalt durch zentrale Behörden sowie ihre Vertreter in den zehn Kreisen (aps-

1 Abgedr in: Lietuvos Aidas v 19. 2. 1918, S 1; Šapoka,
Lietuvos istoria (Geschichte Litauens), Kaunas 1936,
Nachdruck Vilnius 1989, S 544; Andriulis/Mockevičius/
Valeckaitė (Hrsg), Lietuvos Valstybės Teisės Aktai (1918 II
16 – 1940 VI 15) (Rechtsakte des lit Staates 16. 2. 1918 –
15. 6. 1940), Vilnius 1996, S 1.

2 Žin 1990 Nr 9, Pos 222; dt Übers bei Benz, 50
Jahre danach, Acta Baltica 1989, 9 ff, 63 f; ferner in:
Meissner (Hrsg), Die baltischen Nationen. Estland, Lett-
land, Litauen, 2. Aufl 1991, S 387.

3 Žin 1992 Nr 33, Pos 1014; mit späteren Änd; zur
Einführung des Beschwerderechts für Bürger vor dem
Verfassungsgericht; dt Übers in: Brunner (Hrsg), Verfas-
sungs- u Verwaltungsrecht der Staaten Osteuropas,
1995–1999, Litauen 1.1; Roggemann (Hrsg), Die Verfas-
sungen Mittel- u Osteuropas, 1999, S 531–569. Zu den
Verf der Republik Litauen s auch unter www.
verfassungen.eu/lt.

4 Ausführlicher dazu s in diesem Werk »Estland«
sowie »Litauen« frühere Rechtsstände, ferner Schulze,
Länderbericht Litauen, in: Ferid/Firsching/Dörner/Haus-

mann (Hrsg), Internationales Erbrecht; Jovaišas Anm 2
zu Art 3.

5 Kūris, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys:
dabartis ir perspektyvos (Völkerrechtliche Verträge der
Republik Litauen: Gegenwart u Perspektiven), Teisė 26
(1993), 27–30; Kūris, Lietuvos nepriklausomos valstybės
atkurimas ir tarptautinė teisė (Die Wiederherstellung
des unabhängigen lit Staates u das Völkerrecht), Teisės
Problemos 1998 Nr 1, S 7–17.

6 Siehe allg Šileikis, Freiheitliche demokratische
Grundordnung. Begriff im Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland u Demokratie- u Rechtsstaatsprin-
zip in der Verfassung der Republik Litauen, Vilnius
1995; Hollstein, Das staatsorganisatorische Modell der
neuen lit Verfassung, 1999.

7 TAR 20. 7. 2022 Nr 15851, iK 21. 7. 2022; mit späteren
Änd.

8 ReferendumsG v 4. 6. 2002 (Žin 2002 Nr 64, Pos
2570) mit späteren Änd.

9 G über die Grundlagen der Rechtsschöpfung v
18. 9. 2012 (Žin 2012 Nr 110, Pos 5564).

www.verfassungen.eu/lt
www.verfassungen.eu/lt
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kritys) aus, welche die Rechtsaufsicht über die 43 Rayons, 9 Städte und 8 Gemeinden10

ausüben, die ihrerseits umfassende Selbstverwaltungsrechte (Art 119 ff Verf) inneha-
ben. Zur Rechtsstaatlichkeit des Verwaltungshandelns hat neben der Verfassung und
der Einführung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit auch die Umsetzung des Gesetzes
über die öffentliche Verwaltung vom 17. 6. 199911 beigetragen.

Höchste rechtsprechende Instanz ist das Oberste Gericht in Wilna. Daneben besteht
ein Verfassungsgericht, das ursprünglich nur von bestimmten Verfassungsorganen
und von Gerichten durch Vorlagebeschluss mit der Verfassungsmäßigkeit einer
Rechtsnorm oder des Handelns eines Verfassungsorgans befasst werden konnte, je-
doch seit dem 1. 9. 2019 nach dem neuen in Art 106 Verf eingefügten Abs 4 auch von
Einzelpersonen im Wege der Verfassungsbeschwerde angerufen werden kann. Erklärt
es eine Rechtsnorm ganz oder zum Teil für verfassungswidrig, so wird sie in diesem
Umfang unanwendbar (Art 102, 107 Verf; Art 72 des Verfassungsgerichtsgesetzes v
3. 2. 199312).

Seit der Eingliederung des Landes in das Zarenreich bei der dritten polnischen Tei-
lung 1795 stand die Rechtsentwicklung13 Litauens, im Gegensatz zu der Estlands und
Lettlands, unter starkem russischen Einfluss. Dagegen galt in den vormals zum Her-
zogtum Kurland und Semgallen gehörenden Streifen im Norden und Westen das Balti-
sche Privatrecht, im Memelland das deutsche BGB und im Südwesten um Mariampolė
der aus Kongresspolen ererbte französische Code civil bis 1940 fort. Diese Rechtsspal-
tung wurde schließlich durch die gewaltsame Eingliederung in die Sowjetunion und
die damit verbundene Einführung sowjetischen Rechts beseitigt, welches an fortwir-
kenden Neuerungen vor allem eine Gleichstellung von Mann und Frau sowie nichtehe-
licher mit ehelichen Kindern und seit 1944 ein Verbot, seit 1969 immer noch eine
erhebliche Erschwerung der gerichtlichen Vaterschaftsfeststellung mit sich brachte.

Die Gesetzbücher der Sowjetzeit galten nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit
1990/1991 noch über die Jahrtausendwende fort, allerdings mit vielfältigen Änderun-
gen, darunter für die Feststellung von Vaterschaften. Erst das am 1. 7. 2001 in Kraft
getretene Zivilgesetzbuch vom 18. 7. 200014 enthält auf dem Gebiet des Familienrechts
wesentliche Neuerungen vor allem im Ehegüterrecht, aber auch im Unterhaltsrecht
und für die Ehescheidung, die jetzt formal erst die vollständige rechtliche Trennung
nach der leichter möglichen durch Gericht ausgesprochenen Trennung von Tisch und
Bett darstellt. Rechtsnormen aus der Sowjetzeit wurden inzwischen sämtlich durch
Neuregelungen abgelöst.

Litauen kehrte nach Art 111 Verf und nach dem Gerichtegesetz vom 31. 5. 199415 idF
vom 24. 1. 200216 zu einem vierstufigen Aufbau der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu-
rück, bestehend aus dem Amtsgericht (apylinkės teismas) auf der untersten Ebene,

10 BReg v 3. 5. 1999 (Žin 1999 Nr 40, Pos 1268) u das
Programm der 2. Etappe der territorialen Reform der
Verwaltungseinheiten der Rep Litauen, mit späteren
Änd.

11 Žin 1999 Nr 60, Pos 1945, mit späteren Änd.
12 Žin 1993 Nr 6, Pos 120, mit späteren Änd.
13 Ausführlicher zur Rechtsentwicklung s in diesem

Werk »Litauen« frühere Rechtsstände, ferner Schulze,

Länderbericht Litauen, in: Ferid/Firsching/Dörner/Haus-
mann (Hrsg), Internationales Erbrecht.

14 Žin 2000 Nr 74, Pos 2262; dt Übers auszugsweise
unten III B 1; dazu Schulze, WGO 2001, 331 ff.

15 Žin 1994 Nr 46, Pos 851 mit späteren Änd.
16 Bereinigte Neufassung, Žin 2002 Nr 17, Pos 649;

mit späteren Änd.
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darüber dem Bezirksgericht (apygardos teismas), dem Appellationsgericht (apeliacinis
teismas) und dem Obersten Gericht (aukščiausiasis teismas), welche letzteren beide
ihren Sitz in Wilna haben. Für die Besetzung der Gerichte sind nach Art 112 Verf dem
Staatspräsidenten die Ernennungskompetenzen zugewiesen. Der aus Vertretern der
Richter bestehende Richterrat (bis zum 27. 5. 2006 Gerichtsrat) hat beratende Funktio-
nen und entsendet drei Mitglieder in die Auswahlkommissionen, wohingegen vier
vom Staatspräsidenten bestimmt werden. Diese Kommissionen legen dem Staatspräsi-
denten ihre Gutachten vor, aufgrund deren dieser die Richter ernennt. Die Richter am
Appellationsgericht werden vom Präsidenten mit Zustimmung des Seimas ernannt
(Art 112 Abs 3 Verf), diejenigen am Obersten Gericht durch den Seimas auf Vorschlag
des Präsidenten (Art 112 Abs 2 Verf).

Eingangsinstanz im Zivilgerichtsverfahren ist nach Art 26 ZPGB gewöhnlich das
Amtsgericht, bei Streitwerten von über 100 000 Euro17 und in anderen Sonderfällen
wie der Beteiligung fremder Staaten, Insolvenz und Überprüfung juristischer Personen
das Bezirksgericht, in einigen Fällen wie der internationalen Annahme als Kind das
Bezirksgericht Wilna, in den übrigen Familiensachen sowie in Arbeitssachen und we-
gen Ersatzes eines Nichtvermögensschadens immer das Amtsgericht (Art 27, 28 ZPGB).
Die der Berufung entsprechende Appellationsbeschwerde (apeliacinis skundas) ist
nach Art 310 ZPGB jeweils bei dem Gericht einzureichen, dessen Entscheidung ange-
fochten wird, und führt zur Tatsachenverhandlung im vollen Umfang vor dem nächst-
höheren Gericht, wobei jedoch keine neuen Forderungen erhoben werden dürfen
(Art 312 ZPGB) und keine neuen Beweise vorgebracht werden können, wenn dies in
der ersten Instanz möglich gewesen wäre (Art 314 ZPGB). Die Entscheidung des Ge-
richts der Appellationsinstanz wird nach Art 331 Abs 6 ZPGB sofort rechtskräftig, doch
kann sie gleichwohl nach Art 340 ff ZPGB mit der Kassationsbeschwerde (kasacinis
skundas) angefochten werden, für welche immer das Oberste Gericht zuständig ist.

Staats- und Gerichtssprache ist nach Art 13 und 117 Verf das Litauische, das auch
die Muttersprache von etwa 85 Prozent der Bevölkerung Litauens ist. Wer diese nicht
beherrscht, darf nach Art 117 Abs 3 Verf und Art 11 ZPGB in jedem Falle eine Sprache,
die er beherrscht, gebrauchen und durch einen Dolmetscher am Gerichtsverfahren
teilnehmen. Die Arbeit des Dolmetschers während der Gerichtssitzung soll dabei nach
Art 11 Abs 3 ZPGB aus der Staatskasse vergütet werden. Die Partei wird demnach nicht
mit den Kosten des Dolmetschers belastet18. Ein Verstoß gegen die Regeln über die
Gerichtssprache und das Recht auf Beiziehung eines Dolmetschers ist nach Art 329
Abs 3 Ziff 2 ZPGB ein absoluter Appellationsgrund, wenn eine Partei ihre Appellations-
beschwerde darauf stützt. In einem solchen Falle ist nach Art 327 Abs 1 Ziff 1 ZPGB die
Entscheidung aufzuheben und die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.

17 ÄndG v 30. 6. 2022 (TAR 14. 7. 2022 Nr 14470, iK
1. 1. 2023). Bis zum 1. 1. 2023 lag die Grenze bei 40 000
Euro.

18 Valančius Rn 3 zu Art 11; Mikelėnas in: Laužikas/
Mikelėnas/Nekrošius Bd I, S 171.

Fn 19, 20 nicht vergeben.
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Die Religionszugehörigkeit der Bevölkerung von zuletzt – nach erheblichen Abwan-
derungen zur Arbeitssuche seit der Finanzkrise 2008 trotz inzwischen einsetzender
Rückwanderungen – nur noch 2,8 Millionen21 ist bei 77 Prozent der Einwohner rö-
misch-katholisch und bei 4 Prozent russisch-orthodox. Weitere in Litauen anerkannte
Religionsgemeinschaften, deren Geistliche auch wirksame Trauungen vornehmen kön-
nen, sind mit Anteilen von jeweils unter 1 Prozent die evangelisch-lutherische, die
evangelisch-reformierte, die baptistische, die griechisch-katholische (auch als uniert-
orthodox bezeichnet), die altgläubige und die Kirche der Adventisten der sieben Tage
sowie die jüdischen, die sunnitischen und die karaimischen Gemeinschaften22; bei
letzteren handelt es sich um eine der mosaischen verwandte alttestamentarische Reli-
gion, die im Mittelalter durch Übersiedler aus der Krim nach Litauen gelangt war. Die
Religionszugehörigkeit hat keine rechtlichen Wirkungen, abgesehen von den zulässi-
gen Formen der Trauung durch registrierte Religionsgemeinschaften. Auch der zwi-
schen Litauen und dem Vatikan geschlossene Vertrag über die rechtlichen Aspekte der
Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Staat vom 5.5.200023 be-
stimmt in seinen Art 13 und 17, dass eine kirchliche Eheschließung nur insoweit
Rechtsfolgen zeitigt, als sie den Anforderungen des litauischen Rechts entspricht.

II. Staatsangehörigkeitsrecht

A. Einführung

1. Die wichtigsten Grundsätze des Staatsangehörigkeitsrechts Litauens ergeben sich
aus der Verfassung vom 25. 10. 1992. Deren Eingangsbestimmung nimmt zunächst auf
die Bewahrung der Eigenheiten und die Sprache des litauischen Volkes in der Vergan-
genheit der Fremdherrschaft Bezug und definiert den Verfassungsgeber selbst nach
ethnischen Gesichtspunkten, indem es ihn als »das litauische Volk« bezeichnet, wört-
lich sogar als »Volk der Litauer« (Lietuvių tauta), und den ebenso möglichen Ausdruck
»Volk Litauens« (Lietuvos tauta) aus der Präambel der Verfassung von 1922 vermeidet.
Diese Hervorhebung der Nationalstaatlichkeit ist freilich als Reaktion auf vielfältige
Maßnahmen vor allem im Zarenreich und unter der Sowjetunion zu verstehen, die
gerade gegen die ethnische Identität gerichtet waren, führt aber nicht zu einem beson-
ders restriktiven Staatsangehörigkeitsrecht.

In Art 12 Abs 1 Verf ist das Abstammungsprinzip niedergelegt. Diese Vorschrift sieht
als Grundsatz den Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Geburt vor und stellt andere
Erwerbsgründe unter einen allgemeinen Gesetzesvorbehalt. Hieraus folgt im Zusam-
menhang mit dem oben genannten Verständnis vom Staatsvolk als Souverän und mit
der Staatskontinuität der jetzigen zweiten Republik Litauen nach der ersten Republik

21 Angaben des Lit Statistikdepartements v Juni
2020, im Jahre 2008 waren es noch über 3,2 Millionen.

22 Ziff 82 der Anordnung des Justizministers zur
Bestätigung der Regeln für die Registrierung der Zivil-
standsakte u der Formblätter für die Einträge der Zivil-
standsakte u andere Urkunden v 28.12.2016 (TAR

28.12.2016 Nr 29705, iK 1.7.2017), geändert durch Anord-
nung v 17. 1.2019 (TAR 17. 1.2019 Nr 733, iK 18. 1.2019) u v
19.9.2019 (TAR 19.9.2019 Nr 14806, iK 20.9.2019); Kudi-
navičiūtė-Michailovienė, Ehe S 419.

23 Žin 2000 Nr 67, Pos 2022.


